
Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung  

am 21. April 2026 

 

 

Zu TOP 14        

 

 

Wahl eines Mitgliedes für den Verwaltungsrat der Kreissparkasse 

Schwalm-Eder 

 

Auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung wählt der Kreistag eine*n Vertreter*in der 

Stadt Melsungen in den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Der*Die städti-

sche Vertreter*in muss nicht der Stadtverordnetenversammlung angehören.  

 

Die im Rahmen des Vorschlagsrechtes erforderliche Wahl ist gemäß § 55 Abs. 5 Hessische 

Gemeindeordnung (HGO) nach Stimmenmehrheit vorzunehmen. Gewählt wird schriftlich und 

geheim. Sofern niemand widerspricht, kann per Akklamation abgestimmt werden.  

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, die erforderliche Wahl durchzuführen.  

 

 

Melsungen, 13.04.2026 

Fachbereich 1 - Ri/Hei  

 

 

Der Magistrat 

der Stadt Melsungen 

 

 
Timo Riedemann  

Bürgermeister  


